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SWR3 Comedy mit „Andreas Müller“ 
Kartenvorverkauf – Sichern sie sich die letzten Karten! 
in der Volksbank Wutöschingen  
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Notrufnummern 
 
 

Polizeiposten Wutöschingen 9285-0 
(während der Dienstzeit) 
 

Polizeirevier Waldshut 0 77 51 / 8316-531 
(rund um die Uhr) 
 

Notfälle / Notrufnummer 110 
(ohne Vorwahl, rund um die Uhr  
beim Polizeipräsidium Freiburg) 
 

Rettungsdienst und Feuerwehr 112 
 

Hausärztlicher  
Bereitschaftsdienst 116 117 
 

Krankentransport 0 77 51 / 19 222 
 

Zahnärztliche Bereitschaft 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist über den 
Anrufbeantworter des jeweiligen Zahnarztes zu erfahren.  
 

Tierärztliche Bereitschaft 
Die tierärztliche Bereitschaft ist über den Anrufbeantworter 
des jeweiligen Haustierarztes zu erfahren. 
 

Wasserversorgung 01 72 / 72 63 049 
 

Stromversorgung 0 77 41 / 833-631 
 

Badenova - Gasversorgung 08 00 / 2 767 767 
 
 

Pflegedienste / Sozialeinrichtungen 
 
 

Pflegestützpunkt 
Landkreis Waldshut 0 77 51 / 86-42 52 
 

Seniorenzentrum „Sonnengarten“ 
Wutöschingen, Hauptstraße 22 92 788-0 
 

Pflegedienst Sozialstation „Oberes Wutachtal“ 
Wutöschingen 0 77 46 / 92 97 62 
Hausnotruf 0 77 51 / 80 11 21 
 

Pegasus – Ambulanter Pflegedienst 
Klettgaustr. 27, Lauchringen 0 77 46 / 92 84 545 
 

Telefon Seelsorge Lörrach - Waldshut 
Anrufe gebührenfrei! 08 00 / 1 11 01 11 
 

Frauen- und Kinderschutzhaus 
Landkreis Waldshut 0 77 51 / 35 53 
 

donum vitae - Schwangerschaftsberatungsstelle 
Waldshut 0 77 51 / 89 82 37 
 

Diakonisches Werk Hochrhein 0 77 51 / 83 04-0 
 

Weisser Ring - Opfertelefon 
Außenstelle Waldshut 01 51 / 551 647 32 
 

Lebenshilfe Südschwarzwald e.V. 
Familienunterstützender Dienst    0 77 41 / 96 995 24 
 

Amb. Hospizdienst Hochrhein 0 77 51 / 80 23 33 
 

Caritas Hochrhein 
Soziale Beratung 0 77 51 / 80 11-0 
Gemeindepsychiatrie 0 77 41 / 68 69 44 3 

 

Dienstbereitschaft der Apotheken 
 

 
Unsere Apotheke vor Ort: 
Sonnenapotheke Wutöschingen 
Hauptstraße 26  07746 / 9293090 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Am kommenden Wochenende haben folgende 
Apotheken Dienstbereitschaft: 
 

Samstag, den 19. April 2025 
Engel-Apotheke Waldshut  
Kaiserstr. 93, Waldshut-Tiengen   0 77 51 / 8 39 30 
Sonntag, den 20. April 2025  
Apotheke zur Waage Klettgau, 
Hauptstr. 58, Klettgau       0 77 42 / 74 58 

Den aktuellen Notdienstplan erhalten Sie unter: 
Internet:  https://www.lak-bw.de/notdienstportal/ 
Festnetz: 0800 00 22 8 33 (kostenlos) 
Handy: 22 8 33 (ohne Vorwahl, max. 69 ct/Min) 
 
 

Öffnungszeiten Rathaus 
 

 
Montag und Freitag 08.00 - 13.00 Uhr 
 

Dienstag und Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 17.00 Uhr 
 

Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 18.30 Uhr 
 
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Öffnungszeiten sind in Absprache mit dem 
Sachbearbeiter möglich. 
 
 

Kontakt ins Rathaus 
 

 
Telefonzentrale 0 77 46 / 852-0 
 

E-Mail-Postfach gemeinde@wutoeschingen.de 
 

Amtsblatt 
E-Mail-Postfach amtsblatt@wutoeschingen.de 
Telefon Inserate 0 77 46 / 852-29 
Telefon Vereinsmitteilungen 0 77 46 / 852-0 
 
 
 
IMPRESSUM 
Amtsblatt der Gemeinde Wutöschingen:  
 
Herausgeber und Druck: 
Gemeinde Wutöschingen  Kirchstraße 5  79793 Wutöschingen 
www.wutoeschingen.de 
 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: 
Rainer Stoll, Bürgermeister 
 
Redaktion: 
Gemeindeverwaltung Wutöschingen,  07746 / 852-29, 
amtsblatt@wutoeschingen.de 
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Bekanntmachung über die Durchführung des  
Volksbegehrens „XXL-Landtag verhindern!“ über das  

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung des Landtags durch  
Reduktion der Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ 

 
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des 
Landtagswahlgesetzes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 38 
vermeiden“ durchgeführt, weil es von mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern zulässigerweise 
beantragt wurde. Der Gesetzentwurf, der Gegenstand des Volksbegehrens ist, wurde von den Initiatoren des 
Volksbegehrens erstellt.  
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien oder amtlichen Sammlung erfolgen. 
 
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, den 05. Mai 2025 beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines 

Zeitraums von sechs Monaten, also bis Dienstag, den 04. November 2025, in von den Vertrauensleuten des 
Volksbegehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unterstützung des Volksbegehrens 
einzutragen. 
Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberechtigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die 
Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben und 
dies persönlich und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, dass vor der 
Unterzeichnung des Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Gesetzesvorlage und deren 
Begründung einzusehen.  
Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder 
unvollständig sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder das Datum der Unterzeichnung 
fehlt, sind ungültig. Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungsrechts spätestens bis Dienstag, 
den 04. November 2025 der Gemeinde einzureichen, in der die unterzeichnende Person ihre Wohnung hat (bei 
mehreren die Hauptwohnung) oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht. 

2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindeverwaltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
Eintragungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von 
Montag, den 05. Mai 2025 und endet am Montag, den 04. August 2025. 

 

Öffentliche Bauausschusssitzung 
 

Am kommenden Mittwoch, den 23. April 2025 um 18.00 Uhr findet eine öffentliche Sitzung des Bauausschusses 
 

im Sitzungssaal des Rathauses Wutöschingen statt. 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1. Bauantrag Anbau an bestehendes Wohnhaus, Gartenstraße 14 in Horheim 
Flst.Nr. 342/2  
 

2. Bauantrag, Neubau einer Garage Nachtragsplanung zu Nr. 651 
BauGB § 34 Ungeplanter Innenbereich, Alte Gasse 5 in Ofteringen 
Flst.Nr. 38/1 und 39/2  

 
3. Bauantrag, Erweiterung Betriebsgebäude mit Einhausung Sprühtrockner 

Antrag auf Ausnahme, Industriestraße 3 in Horheim 
Flst.Nr. 1650  
 

4. Bauantrag Umbau des bestehenden Wohnhauses mit Einbau von Gauben 
BauGB § 34 Ungeplanter Innenbereich, Im Winkel 13a in Schwerzen 
Flst.Nr. 10  
 

5. Bauantrag Gemeinde Wutöschingen Umbau Trottengebäude 
BauGB § 34 Ungeplanter Innenbereich, Hauptstraße 21 in Wutöschingen 
Flst.Nr. 13  
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Die Eintragungsliste für die Gemeinde Wutöschingen wird in der Zeit vom 05. Mai 2025 bis 04. August 2025. 
im Rathaus (Zimmer 33), Kirchstraße 5, 79793 Wutöschingen zu folgenden Öffnungszeiten 
Montag und Freitag    08.00 - 13.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag   08.00 - 12.00 Uhr 
         14.00 - 17.00 Uhr 
Mittwoch       08.00 - 12.00 Uhr 
         14.00 - 18.30 Uhr 
für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten. 
 
Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in 
der sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung 
können sich in der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. Eine Eintragung in die bei der Gemeinde 
ausgelegte Eintragungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der dort vorhandenen melderechtlichen 
Angaben feststellt, dass die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den Gemeindebediensteten 
nicht bekannt sind, haben sich auf Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur Eintragung ihren 
Personalausweis oder Reisepass mitbringen. 

3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Eintragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies sind alle Personen, die am Tag 
der Eintragung 
− mindestens 16 Jahre alt sind, 
− die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 
− seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre Wohnung (bei mehreren Wohnungen die 

Hauptwohnung) haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und 
− nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht 

infolge Richterspruchs verloren haben. 
4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur einmal ausüben, folglich nur eine 

Unterstützungsunterschrift leisten. 
5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet 

werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur 
Niederschrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.  

6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzentwurf mit Begründung. Dieser wird von den 
Vertrauensleuten der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der Eintragungsblätter zur 
Einsichtnahme bereitgehalten und bei der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt: 

 
„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 

 
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen: 
 

Gesetzentwurf zum Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“ 
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise 

und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden 
 
A. Zielsetzung 
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der Landtagsgröße ein, um die Kosten des Landesparlaments für 
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem die Anzahl der Wahlkreise und damit gleichzeitig 
die Anzahl der Direktmandate erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit reduziert, dass eine Partei Überhangmandate 
erringt, die dann zu Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien führen, denen der Einzug in den Landtag gelingt. Damit 
wird eine Aufblähung des Landtags in hohem Maße unwahrscheinlich und der Landtag verbleibt mit allenfalls 
geringfügigen Abweichungen bei seiner Sollgröße von 120 Abgeordneten. 
 
B. Wesentlicher Inhalt 
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von 
Baden-Württemberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag für die Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt bisher 70 Direktmandate werden so nur 
noch 38 Direktmandate vergeben, 82 Mandate werden über die von den Parteien zu bestimmenden Landeslisten nach 
der Maßgabe des Zweitstimmenergebnisses verteilt. Das führt im Vergleich zum Ist-Zustand zu einer erheblichen 
Reduzierung des Risikos, dass eine Partei wesentlich mehr Direktmandate erringen kann, als ihr nach dem 
Zweitstimmenergebnis zustünden und somit diese Überhangmandate bei allen weiteren Parteien, denen der Einzug in 
den Landtag von Baden-Württemberg gelingt, mit Ausgleichsmandaten ausgeglichen werden müssen, um den 
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Wählerwillen nach dem Zweitstimmenergebnis in der Sitzverteilung im Landtag von Baden-Württemberg adäquat zu 
repräsentieren. 
 
C. Alternativen 
Beibehaltung der jetzigen Regelung. 
 
D. Kosten für die öffentlichen Haushalte 
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der 
potenziellen Einsparung kann nicht bestimmt werden, da niemand das Wahlverhalten der Bürgerschaft in der Zukunft 
kennt. Neben den Kosten für die administrative Umsetzung der Gesetzesänderung entstehen keine weiteren über das 
Maß des Jetzt-Zustands hinausgehenden Kosten. 
 
E . Kosten für Private 
Keine. 
 
Der Landtag wolle beschließen, 
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen: 
 

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Artikel 1 

Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 
(GBl. S. 237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.  
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.  
3. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
Anlage 
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2) 

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag 
von Baden-Württemberg 

Nr. Name Gebiet 
1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart 

die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, 
Sillenbuch, Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, 
Vaihingen 

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart 
die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, 
Obertürkheim, Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen, 
Weilimdorf, Zuffenhausen 

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen 
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, 
Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen, 
Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, 
Renningen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der Stadt, Weil im 
Schönbuch 

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen 
die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, 
Esslingen am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den 
Fildern, Ostfildern, Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wendlingen am 
Neckar, Wernau (Neckar) 

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen 
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch 
Vom Landkreis Esslingen 
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an 
der Teck, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, 
Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, 
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Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, 
Schlaitdorf, Unterensingen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen 

6 Göppingen Landkreis Göppingen 
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis 

die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, Kernen im Remstal, 
Korb, Leutenbach, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, 
Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden, 
Winterbach 

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen 
die Gemeinde Weissach 
Vom Landkreis Ludwigsburg 
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, 
Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, 
Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Neckar, Schwieberdingen, 
Sersheim, Vaihingen an der Enz 

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn 
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, 
Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, 
Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppenbach, Zaberfeld 
Vom Landkreis Ludwigsburg 
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-
Bissingen, Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, 
Freudental, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim 
am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, 
Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der Murr, Tamm, 
Walheim 

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn 
Vom Landkreis Heilbronn 
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, 
Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am 
Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, 
Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, 
Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, 
Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot 

11 Schwäbisch Hall – 
Hohenlohe 

Hohenlohekreis 
Landkreis Schwäbisch Hall 

12 Backnang –  
Schwäbisch 
Gmünd 

Vom Ostalbkreis 
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Böbingen an der Rems, Durlangen, 
Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, 
Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, 
Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten 
Vom Rems-Murr-Kreis 
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, 
Burgstetten, Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, 
Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal 

13 Aalen – 
Heidenheim 

Landkreis Heidenheim 
Vom Ostalbkreis 
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen 
(Jagst), Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, 
Neresheim, Neuler, Oberkochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, 
Tannhausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört 

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe 
15 Karlsruhe-Land Vom Landkreis Karlsruhe 

die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, 
Gondelsheim, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-
Hochstetten, Malsch, Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstetten, 
Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingarten (Baden), 
Zaisenhausen 

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden 
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Landkreis Rastatt 
17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg 

Vom Rhein-Neckar-Kreis 
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, 
Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg an der Bergstraße, Ilvesheim, 
Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim 

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim 
19 Odenwald – 

Tauber 
Main-Tauber-Kreis 
Neckar-Odenwald-Kreis 

20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis 
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, 
Eschelbronn, Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, 
Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, 
Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, Rauenberg, 
Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, 
Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, 
Wilhelmsfeld, Zuzenhausen 

21 Bruchsal – 
Schwetzingen 

Vom Landkreis Karlsruhe 
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-
Neuthard, Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, 
Ubstadt-Weiher, Waghäusel 
Vom Rhein-Neckar-Kreis 
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, 
Oftersheim, Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen 

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim 
Enzkreis 

23 Calw Landkreis Calw 
Landkreis Freudenstadt 

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau 
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am Rhein, Ebringen, 
Ehrenkirchen, Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, 
March, Merdingen, Merzhausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, 
Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau 

25 Lörrach – Müllheim Landkreis Lörrach 
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, 
Buggingen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Heitersheim, Müllheim, 
Münstertal/Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, 
Sulzburg 

26 Emmendingen – 
Lahr 

Landkreis Emmendingen 
Vom Ortenaukreis 
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, 
Hofstetten, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/Schwarzwald, 
Mahlberg, Meißenheim, Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, 
Schwanau, Seelbach, Steinach 

27 Offenburg Vom Ortenaukreis 
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Berghaupten, 
Biberach, Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, 
Lautenbach, Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, Offenburg, 
Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, 
Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell 
am Harmersbach 

28 Rottweil – 
Tuttlingen 

Landkreis Rottweil 
Landkreis Tuttlingen 

29 Schwarzwald- 
Baar 

Schwarzwald-Baar-Kreis 
Vom Ortenaukreis 
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, Hornberg, 
Oberwolfach, Wolfach 
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30 Konstanz Landkreis Konstanz 
31 Waldshut Landkreis Waldshut 

Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), 
Feldberg (Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, 
Hinterzarten, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. 
Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt 

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen 
33 Tübingen Landkreis Tübingen 

Vom Zollernalbkreis 
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, 
Rangendingen 

34 Ulm Stadtkreis Ulm 
Alb-Donau-Kreis 

35 Biberach Landkreis Biberach 
Vom Landkreis Ravensburg 
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, Kißlegg 

36 Bodensee Bodenseekreis 
Vom Landkreis Sigmaringen 
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pfullendorf, Wald 

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg 
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad 
Waldsee, Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, 
Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, 
Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, 
Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, 
Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, 
Wolpertswende 

38 Zollernalb –  
Sigmaringen 

Vom Landkreis Sigmaringen 
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammertingen, Herbertingen, 
Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, 
Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, 
Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Veringenstadt 
Vom Zollernalbkreis 
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, 
Dotternhausen, Geislingen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, 
Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, 
Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
Begründung:  
A. Allgemeiner Teil  
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt zu wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher 
Faktor für die Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie fungiert daher gleichsam als natürliche Bremse 
für die Anzahl der auszugleichenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu wählenden Abgeordneten kann durch 
den zusätzlich hinzugekommenen Faktor des Stimmensplittings durch die Einführung der Zweitstimme bei der 
Wahlrechtsreform vom 06. April 2022 zu einer erheblichen Aufblähung des Parlaments führen. Eine Reduktion der Anzahl 
der Wahlkreise für die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg minimiert diese Gefahr in erheblichem Maße und 
stellt gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch die unveränderte und bewährte Bewahrung der Sollgröße von 
120 Abgeordneten sicher. Die Reduktion des Risikos einer Aufblähung gewährleistet damit, die entstehenden Kosten für 
die öffentlichen Haushalte in einem Rahmen zu halten, der nicht unkalkulierbar durch das Wahlverhalten der Bevölkerung 
nach oben getrieben werden kann. Zudem würde die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unter einer zu hohen Anzahl an 
Abgeordneten vielfältig leiden, beispielhaft sei der hohe Aufwand für zusätzlich benötigte oder umzustrukturierende 
Räumlichkeiten – etwa des Plenarsaals – sowie die Erstausstattung zusätzlicher Mandatsträger mit den für die 
Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmitteln erwähnt. Die Reduktion der Anzahl der Wahlkreise und damit der erringbaren 
Direktmandate wirkt dem mit der bereits erfolgten Umstellung auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekommenen Faktor 
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des Stimmensplittings als potenziellem Treiber der Parlamentsgröße entgegen, entlastet die öffentlichen Haushalte und 
stellt die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicher. 
Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt durch den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 
Abgeordneten, kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße übersteigen. 
 
 
B. Einzelbegründung 
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes 
Zu Nummer 1 
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann positiv mit der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr 
viele Direktmandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmenergebnis erreicht, das zu weniger Mandaten führen würde 
als die Anzahl der gewonnenen Direktmandate. Die Differenz zwischen der dem Zweitstimmenergebnis entsprechenden 
Anzahl an errungenen Mandaten und der über diese Zahl hinausgehenden, direkt von dieser Partei gewonnenen Mandate 
nennt man Überhangmandate. Diese müssen mit sogenannten Ausgleichsmandaten so lange bei den anderen Parteien, 
die den Einzug in den Landtag geschafft haben, aufgefüllt werden, bis die Mandatsverteilung dem Zweitstimmenergebnis 
entspricht. Wird die Anzahl an Direktmandaten verringert, führt das automatisch auch zu einer Verringerung des Risikos 
einer Vergrößerung des Parlaments. Dies ist das Ziel des Gesetzentwurfs. 
Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in einem Zweistimmenwahlrecht in Baden-Württemberg 
durchgeführt wurde – die Bundestagswahl am 26. September 2021 – und errechnet die Größe des Landtags anhand des 
Wahlverhaltens der Bevölkerung bei dieser Wahl und der Direktmandatsanzahl 70, ergibt sich daraus eine 
Parlamentsgröße von ca. 214 Abgeordneten bei einer Sollgröße des Landtags von 120. Legt man die 
Direktmandatsanzahl 38 zugrunde, ergibt sich aus dem Wahlverhalten der Bevölkerung am 26. September 2021 eine 
Parlamentsgröße von ca. 120, was der Sollgröße entspricht. Die Änderung der Anzahl der Direktmandate auf 38 wird 
dadurch erreicht, dass der Zuschnitt der Wahlkreise durch die Übernahme der Struktur der 38 baden-württembergischen 
Bundestagswahlkreise vorgenommen wird, für die je ein Bewerber direkt in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt 
wird. Nummer 1 regelt dabei die Anzahl der direkt zu wählenden Abgeordneten, Nummer 2 die Anzahl der Wahlkreise. 
 
Zu Nummer 2 
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblähung benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, 
da für die Reduktion der zu vergebenden Direktmandate auch die Reduktion der Wahlkreise vorgenommen werden muss, 
um pro Wahlkreis ein Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur Änderung des Landtagswahlrechts hin zu einem 
Zweistimmenwahlrecht vom Landtag von Baden-Württemberg angehörten Sachverständigen haben die Reduktion der 
Wahlkreismandate empfohlen. Prof. Dr. Joachim Behnke konstatiert: „Ideal wäre eine Größe von ca. 40 
Wahlkreismandaten."  
 
Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung. 
 
Zu Nummer 3 
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte Entscheidungsfindung innerhalb der politischen 
Landschaft, wie ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht notwendig wird, indem bereits bestehende 
Wahlkreise verwendet werden, wenngleich für eine andere Wahl. 
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der Zuschnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr 
hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den Erfordernissen des Wahlrechts genügen, was die 
Höchstabweichungen in der Anzahl der Wahlberechtigten betrifft. 
 
Zu Artikel 2 - Inkrafttreten 
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahlrecht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise 
auch bereits zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich die Parteien für die Aufstellungen ihrer 
Kandidaten und Landeslisten vorbereiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch erfolgen.“ 
 
Wutöschingen, den 17.04.2025 
 
 
 
gez. Rainer Stoll 
(Bürgermeister)  
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 
 
Abfuhrtermine in unserer Gemeinde 
 
 
Restmüll 
 
Am Donnerstag, den 17. April 2025 wird in unserer 
Gemeinde (alle Ortsteile) der Restmüll eingesammelt. 
 
 
Biotonne 
 
Am Donnerstag, den 25. April 2025 wird in unserer 
Gemeinde (alle Ortsteile) die Biotonne eingesammelt. 
 
 
Schadstoffsammlung 
 
Am Freitag, den 25. April 2025, werden beim Sportplatz, 
Hauptstraße 47 in Wutöschingen von 09.30 Uhr bis 12.00 
Uhr Schadstoffe eingesammelt. 
 
 
Alle Abfuhrtermine unserer Gemeinde finden Sie auch 
unter der Webseite des Landkreises:  
https://www.abfall-landkreis-waldshut.de/de/termine/ 
 
 
Containerstandorte sind keine Müllkippen 
 
Leider werden immer mehr Containerstandorte als 
Müllkippen missbraucht. Manche machen sich auch 
unwissentlich zum Müllsünder, beispielsweise wenn der 
Container voll ist und trotzdem noch Sachen daneben 
gestellt werden. Auch dies ist eine Ordnungswidrigkeit und 
zieht eine Bußgeldstrafe mit sich. In diesem Fall sollte 
einfach der nächste Standort angefahren werden. 
 
Glascontainerstandorte in unserer Gemeinde 
Degernau 
Untere Mühlewiesen beim Recyclinghof 
 
Horheim 
Sommerau bei der Wutachhalle 
 
Ofteringen 
Egginger Straße an der Bundesstraße 
 
Wutöschingen 
Hauptstraße beim Sportplatz 
 
Wir bitten um Beachtung der Vorschiften und 
Sauberhaltung der Containerstandplätze, damit sich alle 
an einem sauberen Ortsbild erfreuen können. Danke! 
 
 
 

Seniorenkalender  
für das Quartal II/2025 
17.04.2025 – 24.04.2025 
 
Dienstag, den 22. April 2025  
 

Gottesdienst 
Andachtsraum des Seniorenzentrums –  
Pflegeheim um 15.15 Uhr 
 
Organisation:  
Seniorenzentrum „Sonnengarten“ Wutöschingen 
Gertrud Dietsch 07746 / 92788-0  
 
 
Donnerstag, den 24. April 2025 
 

Gemeinsamer Mittagstisch 
Gasthaus Ochsen Wutöschingen – um 12.00 Uhr  
Genauere Informationen werden im Amtsblatt der 
Gemeinde unter „Kirchliche Nachrichten/Katholisches 
Altenwerk“ veröffentlicht 
 
Organisation:  
Altenwerk Wutöschingen  
Astrid Strittmatter  07746 / 2737  
 
 
 
Mitteilungen des  
Jugendamt  
 
Möchten Sie als Tagesmutter oder Tagesvater 
arbeiten?  
 
Dann informieren Sie sich unverbindlich bei einer Online-
Infoveranstaltung über die Tätigkeit als Kindertages-
pflegeperson! 
 
Um als Tagesmutter bzw. Tagesvater selbständig tätig zu 
sein, wird eine regelmäßige Teilnahme und der erfolg-
reiche Abschluss eines Qualifizierungskurses voraus-
gesetzt. Diese Qualifizierung wird vom Landratsamt 
Waldshut angeboten und ist für die Kursteilnehmenden 
kostenfrei.  
Infoveranstaltung zur Qualifizierung 2025/26 
 
Wann:   Donnerstag, 15. Mai 2025 
Uhrzeit:  19.00 Uhr 
Wo:   Online via Webex  
 
Um hierfür einen Zugangslink zu bekommen, können sich 
Interessierte unter  
KTP.Qualifizierung@landkreis-waldshut.de  anmelden. 
 
Weitere Informationen auf der Homepage des 
Landkreises unter: 
https://www.landkreis-waldshut.de/jugendamt/ 
abteilungen/kindertagesbetreuung/tagespflegepersonen/   
 
 

https://www.abfall-landkreis-waldshut.de/de/termine/
mailto:KTP.Qualifizierung@landkreis-waldshut.de
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Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  
 
appelliert an Trennung von Papier und 
Pappe/Kartonage auf den Recyclinghöfen 
 
Sortenreine Papiersammlungen bedeuten höhere Erlöse 
für den Eigenbetrieb. Sie werden in Form niedrigerer 
Müllgebühren und einer kostenlosen Blauen Papiertonne 
an die Kunden weitergegeben. Damit dieses Angebot 
bestehen bleiben kann, bittet der Eigenbetrieb 
Abfallwirtschaft um die richtige Trennung von Papier und 
Pappe/Kartonage auf den Recyclinghöfen.  
 
Beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft fallen jedes Jahr 
verschiedene Kosten an, u.a. für die Müllsammlungen und 
die Lagerung von Müll. Weil Papier und Pappe/Kartonage 
aber recycelt werden können, erhält er für die gesammelte 
Menge Geld von den Firmen, die das Papier verwerten. 
Sie ist höher, wenn das Papier sortenrein abgeholt werden 
kann, also rein weißes Papier oder rein braunes Papier, 
Pappe und Kartonage.  
Ist das Papier gemischt, wie in der Blauen Tonne, muss 
es im Recyclingwerk sortiert werden. Denn bestimmte 
Produkte wie etwa helles Druckerpapier können 
ausschließlich aus weißem Altpapier hergestellt werden. 
Umgekehrt werden dunkle Papiersorten wieder zur 
Produktion von dunklen Produkten wie Kartonagen 
verwendet. Für die Trennung der Papiersorten fallen im 
Recyclingwerk zusätzliche Kosten an, wodurch der Erlös, 
den der Eigenbetrieb erhält, sinkt. 
Da der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft keine Gewinne 
machen darf, gibt er Überschüsse in seiner Bilanz - 
beispielsweise durch höhere Erlöse bei der sortenreinen 
Abgabe von Papier – an seine Kunden weiter. Das 
bedeutet für die Bürger stabile Müllgebühren und u.a. eine 
kostenlose Blaue Tonne. Ziel ist es daher, möglichst viel 
Papier sortenrein an die Papierverwerter abzugeben. 
Damit das gelingt ist es jedoch notwendig, dass auf den 
Recyclinghöfen das Altpapier im Altpapier-Container und 
braunes Papier, Pappe sowie Kartonage von den Kunden 
im Kartonagen-Container entsorgt werden.  
 
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich! 
 
 
Polizeirevier Waldshut-Tiengen  
Polizeiposten Wutöschingen  
 
Zwischen Januar und April 2025 wurde aus einem 
Privatwald („Silberwieshalden“) eine große Menge 
Meterholz gestohlen. Der Diebstahl fiel am Freitag, den 
04. April 2025 auf. Trotz Rückfragen bei Jagdpächtern und 
Waldbesitzern gibt es keine Hinweise. 
 
Der Geschädigte vermutet, dass das Holz vor Ort 
verarbeitet oder mit schwerem Gerät abtransportiert 
wurde. Anwohner der Silberwiese könnten den Vorgang 
beobachtet haben. Der Schaden beträgt etwa 2.500 €. 
Zeugen werden gebeten, sich zu melden! 
 
Hinweise nimmt der Polizeiposten,  0 77 46 / 92 85 0, 
entgegen. 

Deutsche Rentenversicherung 
 
Rentensprechtag 
 
Der Versichertenberater der Deutschen Renten-
versicherung, Uwe Deckert, bietet jeweils Mittwoch und 
Donnerstag von 10.00 – 17.00 Uhr kostenfreie 
Rentenberatung inklusive Kontenklärung und 
Rentenantragstellung, auch für Grenzgänger, in der 
Brühlstraße in Wutöschingen an.  
 
Telefonische Voranmeldung unter  0171 539 8911. Falls 
der Anruf nicht entgegengenommen werden kann, erfolgt 
ein Rückruf. 
 
 
 

Neues aus dem  
 
23 Videoclips machen Lust auf Entdeckungen in 
der Region  
 
Die virtuelle Kulturroute im Naturpark Südschwarzwald      
e.V. nimmt Interessierte mit auf eine multimediale 
Entdeckungsreise durch die Region. Ab sofort sind 23 
Videoclips online, die Museen, Bräuche und 
Persönlichkeiten der Region in bewegten Bildern lebendig 
werden lassen. Alle Kurzfilme sind auf dem Youtube-
Kanal des Naturparks Südschwarzwald abrufbar.  
Seit Juni 2021 befindet sich die virtuelle Kulturroute im 
Naturpark Südschwarzwald im Aufbau. Nachdem im Jahr 
2022 die ersten acht Filme über Museen in der Region 
veröffentlicht wurden, folgte 2023 eine zweite Staffel mit 
weiteren acht Videoclips.  
Im März 2025 endete die dritte Runde mit insgesamt 
sieben Beiträgen, die kultur-historische Themen und 
Expertenmeinungen aufgreifen. Unter anderem geht es 
hierzu nach Grafenhausen, Bernau, Königsfeld, 
Ehrenkirchen, St. Georgen, Simonswald und in die 
historische Grafschaft Hauenstein.  
Gleich abonnieren: Alle Videos sind auf dem Youtube-
Kanal unter „Naturpark Südschwarzwald“ und unter 
www.naturpark-kulturroute.de zu finden. 
 
Dieses Projekt wird gefördert durch den Naturpark 
Südschwarzwald mit Mitteln des Landes Baden-
Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der 
Europäischen Union (ELER). 
 
 
Klinikum Hochrhein 
 
Chronische Bauchschmerzen – was können wir 
dagegen tun? 
 
Chronische Bauchschmerzen sind ein belastendes und 
häufig komplexes Symptom, das die Lebensqualität stark 
beeinträchtigen kann. Die Ursachen sind vielfältig und 
reichen von funktionellen Störungen wie dem 
Reizdarmsyndrom bis hin zu ernsteren Erkrankungen. 
Neben der medizinischen Abklärung spielen auch 

http://www.naturpark-kulturroute.de/


 
 

 

12     

Ernährungsgewohnheiten, Stressmanagement und 
gezielte Therapien eine wichtige Rolle bei der Linderung 
der Beschwerden.  
 
Wie eine fundierte Diagnostik und individuell angepasste 
Behandlungsstrategien aussehen können, erläutert Dr. 
Siad Schwarzer, leitender Oberarzt der Klinik für 
Chirurgie, am Mittwoch, den 14. Mai 2025 um 18.30 
Uhr im großen Veranstaltungsraum des Klinikums 
Hochrhein (Kaiserstr. 93-101). Die Veranstaltung ist 
kostenlos, eine Anmeldung wird 
unter kommunikation@klhr.de erbeten. 
 
 
Neues aus dem 
Pflegestützpunkt  
 
Einladung zu Friedas Gartencafé          
in Waldshut am Sonntag, den 27. April 2025 von 
15.00 bis 17.00 Uhr  
 
Wir laden Sie ein in einen Raum der Großzügigkeit und 
der Begegnung. Besuchen Sie Friedas Gartencafé im 
Garten bzw. den Räumen der Stoll VITA Stiftung in 
Waldshut und begegnen Sie Menschen, die auf 
Vergesslichkeit und Beeinträchtigungen aus einem 
Blickwinkel der Zuversicht und Hoffnung schauen. 
 
Atempause und Erholung, Anregung für die Sinne, 
Genuss und Freude für Leib und Seele - was zählt ist die 
goldene Stunde, die wir miteinander gestalten. 
 
Der offene Treff für pflegende Angehörige findet dieses 
Jahr regelmässig in Waldshut statt, Treffpunkt ist eine 
Stunde vorher um 14.00 Uhr – Betroffene begrüssen wir 
in unserem Team. Friedas Gartencafé: am Sonntag den, 
27. April 2025 zur besten Kaffeezeit. Stoll VITA Stiftung, 
Brückenstrasse 15, 79761 Waldshut, bei jedem Wetter. 
 
Weitere Informationen zu Mit-einander Hochrhein, der 
lokalen Allianz für Menschen mit Demenz:                        
http://mit-einander-hochrhein.de  
 
 
 

AUS- UND WEITERBILDUNGEN / 
SEMINARE 

 

 
 
Bundesagentur für Arbeit  
Agentur für Arbeit Lörrach 
 
Wiedereinstieg: Jetzt komm ich! 
 
Offenes Beratungsangebot für Frauen am Mittwoch, den 
07. Mai 2025 zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr                      
Sie wollen beruflich durchstarten und vielleicht ganz neue 
Wege gehen? 
 

Sie wissen aber nicht so richtig, wie Sie es anpacken 
sollen? Die Beauftragten für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt Sonja Schäfer (Tel. 07621/178-305) und 
Ninja Wildemann (Tel. 07621/178-727) beraten Sie gerne 
unverbindlich und ohne vorherige Anmeldung. 
Ort: Raum 3.42, Agentur für Arbeit Lörrach, Brombacher 
Str. 2, 79539 Lörrach. 
 
 
Informationsveranstaltung „Berufe in Uniform:  
Landespolizei, Justizvollzugsanstalt“ 
 
Am Donnerstag, den 08. Mai 2025 um 16.00 Uhr 
informieren die zuständigen Einstellungsberatenden im 
Berufsinformationszentrum (Raum E.14) der Agentur für 
Arbeit Lörrach, Brombacher Str. 2 über die jeweiligen 
Berufsgruppen. Wie kann man Polizist/in oder 
Beamter/Beamtin im Justizvollzugsdienst werden und 
welche weiteren beruflichen Möglichkeiten gibt es? 
Welche Chancen bieten diese Berufe und welche 
Einstellungsvoraussetzungen gibt es? 
 
Die Einstellungsberatenden der Landespolizei sowie der 
Justizvollzugsanstalt geben zu diesen und weiteren 
Themen Auskunft und bieten die Möglichkeit offene 
Fragen zu klären. 
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
JUGENDFEUERWEHR 
 
Am Freitag, den 18. April 2025 und Freitag, den 25. 
April 2025 finden aufgrund der Osterferien keine Proben 
statt. 
 
 

FUNDBÜRO 
Fund- und Verlustanzeigen 

 
 

Gefunden 
 

 Geldschein 
(am 03.04. in Degnernau)  
 
 

Näheres erfahren Sie beim Fundbüro 
im Rathaus Wutöschingen oder unter  852-0.  

mailto:kommunikation@klhr.de
http://mit-einander-hochrhein.de/
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN 
 

 
 
KATHOLISCHE  
KIRCHENGEMEINDE 
 
Freitag, 18. April 2025 - KARFREITAG 
15.00 Uhr Degernau Die Feier vom Leiden und  
  Sterben Christi 

Zur Kreuzverehrung können 
Blumen mitgebracht werden 

15.00 Uhr Geißlingen Die Feier vom Leiden und  
  Sterben Christi 
15.00 Uhr Grießen Die Feier vom Leiden und  
  Sterben Christi 
 
Samstag, 19. April 2025  
20.30 Uhr Wutöschingen Eucharistiefeier / Feier der  

Hl. Osternacht mit Segnung 
der Osterkerzen und der Os-
terspeisen  
Beginn am Osterfeuer vor 
der Kirche 

21.00 Uhr Erzingen Eucharistiefeier / Feier der  
Hl. Osternacht mit Segnung 
der Osterkerzen und der Os-
terspeisen  

 
Sonntag, 20. April 2025 - OSTERSONNTAG 
08.00 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier 
09.00 Uhr Bühl Eucharistiefeier mit Seg- 

nung der Osterkerzen und 
der Osterspeisen, musika-
lisch mitgestaltet vom Kir-
chenchor Bühl 

10.30 Uhr Grießen Eucharistiefeier mit Seg- 
nung der Osterkerze und der 
Osterspeisen / Kinderkirche 

 
Montag, 21. April 2025 - OSTERMONTAG 
09.00 Uhr Geißlingen Eucharistiefeier mit Seg- 

nung der Osterkerze und der 
Osterspeisen 

09.00 Uhr Weisweil Eucharistiefeier mit Seg- 
nung der Osterkerze und der 
Osterspeisen 

10.30 Uhr Degernau Eucharistiefeier mit Seg- 
nung der Osterkerze und der 
Osterspeisen 

 
Dienstag, 22. April 2025  
15.15 Uhr Wutöschingen Wortgottesfeier mit Kom- 
  munionfeier: Pflegeheim 
19.00 Uhr Wutöschingen Eucharistiefeier 
  für Luise Windler 
 
Mittwoch, 23. April 2025  
19.00 Uhr Riedern Eucharistiefeier 
 

Freitag, 25. April 2025 
07.30 Uhr Ofteringen Eucharistiefeier  
 
 
Wir beten regelmäßig Rosenkranz  
Degernau  mittwochs vor der Hl. Messe 
Horheim  dienstags und freitags um 18.00 Uhr 
Schwerzen  montags und freitags um 18.30 Uhr 
Wutöschingen  dienstags und donnerstags um 18.30 

Uhr und vor der Abendmesse 
 
Dank für die Gestaltung der Osterkerzen 
Einen herzlichen Dank an das Kreativ-Team, das für alle 
Kirchen und Kapellen in unserer Seelsorgeeinheit die 
Osterkerzen verziert hat. 
Ein herzliches Vergelt’s Gott an: 
Margit Büche, Walburga Kammerl, Manuela Mosmann, 
Daniela Schilling, Elvira Schmid, Andrea Schweizer, Gabi 
Wiederkehr, Carmen Würth und Lucia Hauser 
 

Kar- und Ostertage in Wutöschingen 
im Jubiläumsjahr unserer Pfarrkirche 
2025 
 
Osternacht 
Beginn am Osterfeuer auf dem Kirch-
platz um 20.30 Uhr. Dann gemeinsamer 
Einzug in die noch dunkle Kirche. Gerne 
darf jeder eine Kerze mitbringen. Nach 
den Lesungen ertönt dann wieder voller 

Freude das Halleluja, die Kirche wird hell, die Orgel er-
schallt wieder und alle stimmen ein: Christus ist erstanden 
– Halleluja. 
Nach der Feier der Osternacht sind alle eingeladen zur 
Auferstehungsfeier auf den Kirchplatz. Das Gemeinde-
team sorgt wieder für Speis und Trank und freut sich auf 
lange Gespräche. Und für die Kinder gibt es wieder Stock-
brot am Osterfeuer. 
 
Karfreitag 
Kinderkreuzweg in Ofteringen 
Treffpunkt am Klosterparkplatz um 10.00 Uhr für alle Kom-
munionkinder und Geschwisterkinder und ehemalige 
Kommunionkinder und alle die Lust und Zeit haben. 
Es darf jeder gerne einen Stein und eine Blume mitbrin-
gen. 
 
Altenwerk St. Maria Magdalena Wutöschingen 
Gemeinsamer Mittagstisch 
Unser nächster gemeinsamer Mittagstisch ist am Don-
nerstag, 24. April 2025, 12.00 Uhr im Gasthaus Och-
sen in Wutöschingen. 
Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Es wird 
wieder eine Auswahl von Menüs mit Vorspeise, Haupt-
gang und kleinem Dessert zum Preis von ca. 14,00 bis 
16,00 Euro angeboten. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung 
bis Dienstag, 22. April 2025, bei Astrid Strittmatter ( 
07746 / 2737 oder Irmgard Beck (  07746 / 5714). 

Euer Altenwerksteam 
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Bibelteilen 
• In Schwerzen – donnerstags alle 14 Tage (ungerade 

Wochen) um 19.00 Uhr im Pfarrheim in Schwerzen. 
 
Betstunde für Kranke 
Betstunden für Kranke finden in den Monaten September 
bis April immer sonntags, jeweils um 18.00 Uhr, in der 
Klosterkirche in Ofteringen statt.  
 
Kreuzwegandachten 
In der Winterzeit beten wir die Kreuzwegandachten um 
den Frieden in der Ukraine und der Welt immer freitags 
um 17.00 Uhr. Treffpunkt beim Kreuzweg hinter dem Klos-
ter Ofteringen. Bei schlechtem Wetter im Johannesraum 
(Eingang im Kosterhof). 
 
Haus- und Krankenkommunion 
In Erzingen, Grießen, Rechberg, Schwerzen, Weisweil 
und Wutöschingen bringen Kommunionhelfer die Hl. Kom-
munion nach Hause.  
Wer sich neu eine Hauskommunion wünscht, kann sich an 
jedes Pfarrbüro wenden. Die Kontaktdaten finden Sie im 
Impressum.  
 
Abwesenheiten: 
Pfarrbüro Erzingen: 11.04. – 23.04.2025 
Pfarrbüro Grießen: 17.04. – 28.04.2025 
Pfarrbüro Wutöschingen: 16.04. – 01.05.2025 
 
 
Röm. Kath. Kirchengemeinde Klettgau-Wutöschingen  
www.kath-sekw.de  
Zentrale Email-Adressen: info@kath-sekw.de 

 beerdigungen@kath-sekw.de 
 pfarrblatt@kath-sekw.de  

 

Leitung der Seelsorgeeinheit 
Frank Malzacher, Pfarrer in solidum mit 
 07742 / 97039-10, malzacher@kath-sekw.de  
Dr. Veit Rutkowski 
 07742 / 97039-10 , rutkowski@kath-sekw.de  
 

Martin Metzler, Kooperator 
 07742 / 97039-31, Martin-Metzler@kath-se-ch.de  
Marita Durek, Gemeindereferentin 
Mobil 0175 8279253,  07742 / 8501579,  
durek@kath-sekw.de  
Ramona Mick, Referentin Engagementförderung 
 07742 / 8505675, ramona.mick@kath-sekw.de  
 
Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena Wutöschingen 
Kirchstr. 3, 79793 Wutöschingen 
 07746 / 5440 oder 9296515 Mobil 0162 9099732 
manuela.stanisch@kath-sekw.de  
Dienstag  09.00 – 11.00 Uhr 
  14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag  09.00 – 11.00 Uhr 
 

Kath. Pfarramt St. Georg Erzingen,  
Degernauer Str. 71, 79771 Klettgau-Erzingen 
 07742 / 5271, Mobil 0162 / 9772089 
melanie.hirzle@kath-sekw.de  
Montag  09.00 – 11.00 Uhr 
  14.00 – 16.00 Uhr 

Donnerstag  09.00 – 16.00 Uhr 
 

Kath. Pfarramt St. Peter und Paul Grießen 
Kirchstr. 7, 79771 Klettgau-Grießen 
 07742 / 97039-10 
giovanna.argiolu@kath-sekw.de  
Dienstag  09.00 – 11.00 Uhr 
  14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch  09.00 – 11.00 Uhr  
 

Außerhalb der Öffnungszeiten sind die Pfarrsekretärinnen 
telefonisch, per Mail (info@kath-sekw.de) oder nach Ter-
minvereinbarung erreichbar. 
 
 
EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE  
 
Gründonnerstag, 17. April 2025 
20.00 Uhr  Lobpreisgottesdienst mit Abendmahl – Wut. 
 
Karfreitag, 18. April 2025 
15.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl – Wut. 
  zeitgleich Kindergottesdienst „Schatzsucher“ 
  (ab 3 J.) 
 
Ostersonntag, 20. April 2025 
10.00 Uhr Gottesdienst – Wut. 
  zeitgleich Kindergottesdienst „Schatzsucher“ 
  (ab 3 J.) 
 
Ostermontag, 21. April 2025 
18.30 Uhr   Gebet – Wut. 
 
Sonntag, 27. April 2025 
10.00 Uhr Gottesdienst – Wut. 
  zeitgleich Kindergottesdienst „Schatzsucher“ 

(ab 3 J.) 
12.00 Uhr Time for Family – Wut. 
  - gemeinsames Mittagessen -   
 
 
Ostern – das größte Comeback 
Unter diesem Thema feiern wir dieses Jahr Ostern. Die 
Gottesdienstzeiten kannst du der Terminliste weiter oben 
entnehmen. 
Auf unserer Homepage haben wir etwas ganz Besonderes 
für dich rund um Ostern: 
Unter www.wutachblick.de/ostern findest du alle Termine, 
aber vor allem für die Karwoche für jeden Tag einen Bibel-
text und kurzen Impuls. Wir hoffen, dass du Ostern 
dadurch noch intensiver feiern und erleben kannst. Den 
Link sowie die PDFs, die dort zum Download bereitstehen, 
darfst du auch gerne weitergeben. 
 
„Time for Family“  
Am Sonntag, 27. April 2025, ab 12.00 Uhr findet im ev. 
Gemeindehaus in Wutöschingen ein gemeinsames Mit-
tagessen für Familien statt. Neben einem guten Essen 
kannst du wertvolle Zeit mit deiner und anderen Familien 
genießen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du kleine oder 
schon größere Kinder hast. 

http://www.kath-sekw.de/
mailto:info@kath-sekw.de
mailto:beerdigungen@kath-sekw.de
mailto:pfarrblatt@kath-sekw.de
mailto:malzacher@kath-sekw.de
mailto:rutkowski@kath-sekw.de
mailto:Martin-Metzler@kath-se-ch.de
mailto:durek@kath-sekw.de
mailto:ramona.mick@kath-sekw.de
mailto:manuela.stanisch@kath-sekw.de
mailto:melanie.hirzle@kath-sekw.de
mailto:giovanna.argiolu@kath-sekw.de
mailto:info@kath-sekw.de
https://www.wutachblick.de/ostern


  
 

 

15     

Damit alle satt werden, wird um vorherige Anmeldung ge-
beten unter family@wutachblick.de oder in der WhatsApp-
Infogruppe. 
Time for Family ist ein neuer Zweig unserer Gemeindear-
beit, der zum Ziel hat, Familien zu stärken und zusammen-
zubringen. Das Team plant, jeden Monat ein Event anzu-
bieten. 
 
X4 Sponsorenlauf  
Am Samstag, 03. Mai 20205, um 15.00 Uhr veranstalten 
wir am Sportplatz in Wutöschingen einen Sponsorenlauf 
zugunsten der X4 Jugendkirche. 
JEDER KANN MITMACHEN. Ob Kind, Erwachsener oder 
schon im hohen Alter: Jeder kann dabei sein und für den 
guten Zweck laufen. Mit deinem Lauf unterstützt du die Ju-
gendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Wutach-
tal z.B. Events, Projekte, Ausflüge – aber auch die Stelle 
des zukünftigen Kinder- und Jugendreferenten. 
Du entscheidest selbst, wie viele Runden du läufst. Eine 
Runde sind 400 Meter. Es geht dabei nicht um einen sport-
lichen Erfolg, sondern darum, dass wir gemeinsam Spaß 
haben und mit dem „erlaufenen Geld“ die X4-Jugendkir-
che im Wutachtal unterstützen. Es gibt aber auch ver-
schiedene Preise zu gewinnen, z.B. für das witzigste/aus-
gefallenste/schönste Kostüm und für die meisten Runden 
in verschiedenen Altersklassen.   
Du kannst auch als Sponsor dabei sein und Läufer unter-
stützen mit einem Betrag pro Runde oder einem fixen Be-
trag.  
Zudem gibt es Essen, Getränke und ein schönes Rahmen-
programm. 
Alles Weitere erfährst du unter www.wutach-
blick.de/x4-sponsorenlauf/ oder über den 
QR-Code. Dort gibt es auch ein lustiges Vi-
deo und die Möglichkeit zur Anmeldung als 
Läufer. 
Sei dabei! Als Läufer, Sponsor oder einfach so! 
 
Seniorenausflug  
Am Mittwoch, 07. Mai 2025, laden wir alle Seniorinnen 
und Senioren sowie sonstige Interessierte zu einem Halb-
tagesausflug an den Windgfällweiher in Lenzkirch ein.  
Folgende Programmpunkte sind vorgesehen: 
14.00 Uhr: Fahrt mit Privat-PKWs in organisieren Fahrge-

meinschaften; Treffpunkt ist vor der ev. Kirche 
in Stühlingen und in Wutöschingen. 

15.00 Uhr: Kaffeetrinken in der „Köhlerei am See“ mit 
selbstgebackenem Kuchen und hauseigenem 
Eis. 

Danach: Kleine, fast ebenerdige Wanderung um den 
See (2,8 km – ca. 50 Min.) 

Alternativ kann man auf der Terrasse die Natur und den 
Seeblick genießen oder Gesellschaftsspiele in fröhlicher 
Runde im (ebenerdigen) Köhler-Keller spielen. 
Zum Abschluss gibt es im Köhler-Keller Bilder und Erinne-
rungen an die letzten Ausflüge.  
Kosten  
Fixkosten gibt es keine. Kaffee und Kuchen bezahlt jeder 
selbst im Gasthof; die Fahrtkosten können direkt mit dem 
Fahrer abgesprochen werden.  
 
 

Anmeldung 
Bei Ingrid Soxhlet ( 07746 / 2572) oder  
bei Brigitte Richter( 07744 / 6357)  
 

Anmeldeschluss: Mittwoch, 30. April 2025 
Jede und jeder ist herzlich willkommen, unabhängig von 
Konfession, Wohnort oder Alter. 
Brigitte, Ingrid und Marc freuen sich auf einen wundervol-
len Nachmittag mit euch!  
 
Informationen über Homepage, App und Instagram 
Auf unserer Homepage unter https://wutachblick.de halten 
wir dich über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Lau-
fenden.  
Aktuelle Infos und Angebote veröffentlichen wir ebenso 
über unsere kostenlose Smartphone-App, die du unter  
https://wutachblick.de/smartphone-app herunterladen 
kannst. 
Weitere Informationen erhältst du über Instagram 
(@ev_kirche_wutachtal und @x4_youth). 
 
Wir wünschen euch eine gesegnete Woche und frohe Os-
tern. 
 

Termine mit unseren hauptamtlichen Mitarbeitern können 
gerne telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden: 
Pfarrer David Brunner,  07744 / 407 
david.brunner@wutachblick.de 
Diakon Marc Hönes,  0152 / 0176 0930 
marc.hoenes@wutachblick.de 
Jugendpastor Andre Reich,  0176 / 47397227 
andre.reich@wutachblick.de 
 
Öffnungszeiten des Büros 
Dienstag, Mittwoch, Freitag  09.00 – 12.00 Uhr 
Beate Strittmatter, Xiaoyan Wang 
Gartenweg 4, 79780 Stühlingen,  07744 / 407 
E-Mail: pfarramt@wutachblick.de  
Internet: www.wutachblick.de  
 
 

 

VEREINSMITTEILUNGEN 
 

 
 
KULTURRING 
WUTÖSCHINGEN 
 

KABARETT-COMEDY 
 

Jonas Greiner – „Greiner für alle“ 
 

Samstag, 10. Mai 2025, 20.00 Uhr 
Klosterschüer Ofteringen 

 
Jonas Greiner wurde 2019 von Olaf Schubert als Newco-
mer des Jahres ausgezeichnet und überzeugt in seinem 
zweiten Soloprogramm „Greiner für Alle“ wieder mit seiner 
unverwechselbaren Art, spitze, ironische Gesellschaftskri-
tik und lustige Alltagsgeschichten mit hochkarätigem und 
erfrischendem Humor zu kombinieren. 

mailto:family@wutachblick.de
http://www.wutachblick.de/x4-sponsorenlauf/
http://www.wutachblick.de/x4-sponsorenlauf/
https://wutachblick.de/
https://wutachblick.de/smartphone-app
mailto:david.brunner@wutachblick.de
mailto:marc.hoenes@wutachblick.de
mailto:andre.reich@wutachblick.de
mailto:pfarramt@wutachblick.de
http://www.wutachblick.de/
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Der mehrfach preisgekrönte 
Stand-Up-Comedian und Kaba-
rettist ist regelmäßiger Gast in 
TV-Shows wie „Olafs Klub“ 
(MDR) oder bei NightWash. Vi-
deos seiner Auftritte wurden im 
Netz millionenfach geklickt.  
Ein unterhaltsamer Abend mit ei-
nem der vielversprechendsten 
jungen Vertreter der deutschen 
Comedy- und Kabarettszene! Aktuell, intelligent und brül-
lend komisch. 
 

Foto: Amac Garbe 
Weitere Infos unter: www.jonasgreiner.com 
 

Einlass: 19.15 Uhr 
 

Eintrittspreise: 20 € Vorverkauf, 23 € Abendkasse, 12 € 
ermäßigt 
 

Kartenvorverkauf und Reservierung beim Bürgermeister-
amt Wutöschingen, Kulturring  07746 / 852-11, Email: 
aloll@wutoeschingen.de, Ticketreservierung: www.klos-
terschüer-ofteringen.de  
 
 
VOLKSHOCHSCHULE 
WUTÖSCHINGEN 
 
Kursvorschau 
Zu folgenden Kursen sind noch Anmeldungen möglich. 
 
GESUNDHEIT 
 

1/2517 Workshop: Hustenhonig selber machen 
Zuerst werden wir die Pflanzen auf einem kleinen Spazier-
gang sammeln. Dabei erfahren wir schon sehr viel Wis- 
 
senswertes über die Pflanzen. Danach bereiten wir unse-
ren eigenen Hustenhonig zu.  
Termin: Dienstag, 06. Mai 2025, 17.30 – ca. 19.30 Uhr, 1 
Termin, Lehrküche Alemannenschule, Leiterin: Marianne 
Tröndle (Wildkräuter- und Heilpflanzenpädagogin, Imke-
rin), Gebühr: 21,- € (inkl. Material) 
 
1/2557 Workshop – Schnelle Häppchen mit WIldpflan-
zen 
Wir sammeln erst Wildpflanzen bei Ofteringen. Anschlie-
ßend bereiten wir in der Lehrküche (Alemannenschule), in 
Gruppen, bunte Häppchen zu. Der Abschluss bildet der 
Genuss unserer selbst zubereiteter schmackhaften Lecke-
reien.  
Termin: Donnerstag, 15. Mai 2025, 18.00 – 21.00 Uhr, 1 
Termin, Treffpunkt: Klosterschüer Ofteringen, Lehrküche 
Alemannenschule, Leitung: Madelaine Balmer (Heilprakti-
kerin NVS, Natur-Resilienz-Trainerin®), Gebühr: 34.00 € 
(inkl. Material) 
 
1/2508 Workshop Gartenbegehung – Gärten im Klima-
wandel – Gärtnern für die Zukunft 
Dieser Workshop ist eine Kooperationsveranstaltung des 
Siedlerbunds Wutöschingen e.V. und der VHS Wutöschin-
gen. 

Anpassung des Hausgartens an klimatische Veränderun-
gen.  
Wir erleben gerade gravierende klimatische Veränderun-
gen, die uns vor große Herausforderungen stellen. Ext-
remwetterereignisse wie Trockenheit, Hitze und Starkre-
gen haben großen Einfluss auf unsere Gärten und unsere 
Wohngebiete. Es treten neue Schaderreger in den Gärten 
auf und treffen hier auf geschwächte Pflanzen. Hitzetage 
im Sommer bereiten sowohl den Gartenpflanzen, als auch 
den Bewohnern Stress. Trockenheit sorgt für leere Was-
sertonnen und Zisternen, Thujahecken gehen ein, der Ra-
sen vertrocknet und viele andere Pflanzen breiten sich 
aus.  
Doch was tun? Bei vielen Gärtnernden macht sich Ratlo-
sigkeit breit. Bei dieser Gartenbegehung gibt es viele In-
formationen und Lösungsmöglichkeiten zur Klimaanpas-
sung des Gartens. Von einer angepassten Bodenbearbei-
tung, dem Umgang mit neuen Schaderregern, einer nach-
haltigen Wassernutzung, bis hin zur Gestaltung grüner 
Oasen mit geeigneten Pflanzen in denen man sich auch 
an heißen Sommertagen gerne aufhält. Machen Sie Ihren 
Garten Klima-stabil!  
Termin: Donnerstag, 22. Mai 2025, 18.00 – 20.00 Uhr, 
Ort werden noch bekannt gegeben, Leiter: Sven Görlitz 
(Gartenbautechniker und Gartenberater Verband Wohnei-
gentum), Gebühr: für Mitglieder Siedlerbund 9.00 €, Nicht-
mitglieder 15.00 € 
 
1/2539 Waldbaden 
Den Wald mit allen Sinnen erleben – Beim Waldbaden tau-
chen wir gemeinsam in den Wald und dessen wohltuende 
Atmosphäre ein. Es geht darum, sich intensiv und mit allen 
Sinnen auf die Natur einzulassen und diese bewusst und 
achtsam wahrzunehmen. Waldbaden stärkt das Immun-
system, sorgt für Entspannung und steigert das Wohlbe-
finden. Nehmen Sie sich Zeit für neue Erfahrungen in Wald 
und Natur um Körper, Geist und Seele etwas Gutes zu tun. 
Langsames Gehen und das Verweilen an einem Ort wech-
seln sich hierbei ab. Gemeinsam mit der Gruppe werden 
Sie sich und die Natur auf eine neue Weise erfahren.  
Termin: Samstag, 24. Mai 2025, 10.00 – 12.00 Uhr, 1 Vor-
mittag, draußen (Ort wird noch bekannt gegeben), Leite-
rin: Lisa Garcia (Kursleiterin für Natur- und Walderleben, 
Natur- und Achtsamkeitstrainerin), Gebühr: 15.00 € 
 
Anmeldung 
Für alle Kurse ist eine Anmeldung vor Beginn bei der VHS-
Geschäftsstelle, Kirchstraße 5, Annette Loll,  07746 / 
852-11, Fax 852-50, E-Mail: aloll@wutoeschingen.de er-
forderlich. 
 
 
DEUTSCHES ROTES KREUZ 
Seniorenturnen  
 
Seniorengymnastik-Gruppe 
Ab Donnerstag, 24. April 2025 (immer donnerstags), von 
09.30 – 10.30 Uhr beginnt der Gesundheitskurs „Senio-
rengymnastik“ mit Übungsleiterin Ursula Stoll in der 
Wutachhalle in Wutöschingen-Horheim. 

http://www.jonasgreiner.com/
mailto:aloll@wutoeschingen.de
http://www.klostersch%C3%BCer-ofteringen.de/
http://www.klostersch%C3%BCer-ofteringen.de/
mailto:aloll@wutoeschingen.de
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Das Angebot richtet sich an Interessierte der Altersgruppe 
60+, die in Gesellschaft durch sanfte Bewegung Motorik 
und körperliche Fitness erhalten und ausbauen wollen. 
Kommen Sie einfach vorbei und machen Sie mit!  
 

Info: Ingeborg Bergmann (DRK-Kreisverband Waldshut), 
 07741 / 969 77 10 
 
 
LEBENSHILFE 
Südschwarzwald e. V. 
 
Gruppenangebote und Persönliche Angebote Land-
kreis Waldshut 
Montag – Donnerstag 09.00 – 15.00 Uhr 
Denise Würth 
Säckingerstraße 3, 79725 Laufenburg 
 07741 / 9699524, pa.wt@lebenshilfe-ssw.de  
 

Interdisziplinäres Beratungs- und Frühförderzentrum 
Montag – Freitag  09.00 – 15.00 Uhr 
Leitung: Judith Korhummel 
Riedpark 2, 79787 Lauchringen 
 07741 / 9699500, bfz@lebenshilfe-ssw.de  
 

Fachbereich Arbeit 
Montag – Freitag  09.00 – 15.00 Uhr 
Leitung: Joachim Lischka, Hanna Kusserow 
Waldshuterstraße 10, 79725 Laufenburg 
 07763 / 9291028, arbeit@lebenshilfe-ssw.de 
 

Verwaltung und Geschäftsstelle 
Montag – Donnerstag 08.00 – 15.00 Uhr 
Freitag     08.00 – 12.00 Uhr 
Johanna Fehrenbach 
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt 
 07651 / 936260, j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de  
 
 
NACHBARSCHAFTSHILFE  
MAUCHEN 
 
VORANZEIGEN 
Einladung zur Stubete 
Wir laden Sie wieder herzlich zu unserer nächsten Stu-
bete, am Freitag, 25. April 2025, ab 14.30 Uhr in den JA-
Treff Mauchen, ein. Genießen Sie das gemütliche Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen und einem Überra-
schungsprogramm. Abends servieren wir wieder was Fei-
nes. 
Gerne unterstützen wir Sie, falls sie einen Fahrdienst be-
nötigen. Melden Sie sich unter  07744 / 3379783 (An-
rufbeantworter). 
Unser Stubete-Team freut sich auf viele Gäste. 
 
Mittagstisch 
Am Dienstag, den 29. April 2025, bieten wir im Ja-Treff 
Mauchen folgendes Menü an: 
 

 Suppe 
 Salat  
 

 Paniertes Schnitzel mit Teigwaren, Karotten- und 
Kohlrabigemüse 

 Dessert 
 

Preise:   14,00 €/Menü 
Einlass:  ab 11.45 Uhr – Mittagessen 12.00 Uhr  
Bestellungen können bis spätestens Freitag, den 25. Ap-
ril 2025, unter  07744 / 3379783 (Anrufbeantworter).  
aufgegeben werden. Gerne unterstützen wir Sie, falls Sie 
einen Fahrdienst benötigen. - Das Küchenteam freut sich 
auf Ihren Besuch. 
 
Kleidertausch-Party 
Am Samstag, 10. Mai 2025, von 10.00 -13.00 Uhr findet 
unsere Kleidertausch-Party statt. 
Frühjahrsputz im Kleiderschrank… Saubere und gut erhal-
tene Kleidung ausmisten, einpacken und zu uns bringen. 
Abgabe am 08. Mai 2025 von 14.00 -17.00 Uhr oder nach 
Absprache. Am 10. Mai: Kommen, stöbern und tolle neue 
Teile mitnehmen. Alternativ: Nichts bringen, nur holen und 
Freude dran haben. Die nicht abgeholten Teile verwenden 
wir für die Aktion „Platz schaffen mit Herz“.  
Bei Rückfragen melden Sie sich gerne im Einsatzleitungs-
büro unter  07744 / 3379783.  
Wir freuen uns auf viele Mitmacher beim Frühjahrsputz im 
Kleiderschrank und viele Kleiderspenden. 
 
 

 

D E G E R N A U 
 

 
 
MUSIKVEREIN 
 
• Donnerstag, den 17. April 2025 

20.00 Uhr Gesamtprobe 
 
 

 

H O R H E I M 
 

 
 
MUSIKVEREIN  
„Harmonie“ 
 
Der Musikverein Harmonie Horheim wünscht allen ein fro-
hes Osterfest! 
 
VORANZEIGEN 
• Freitag, den 25. April 2025 

20.00 Uhr Gesamtprobe 
 

• Samstag den 26. April 2025 
18.00 Uhr Öffentlicher Frühlingspreisjass des För-

dervereins des Musikvereins Horheim 
 Beginn: 19.00 Uhr 

 
 

  

mailto:pa.wt@lebenshilfe-ssw.de
mailto:bfz@lebenshilfe-ssw.de
mailto:arbeit@lebenshilfe-ssw.de
mailto:j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de
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FÖRDERVEREIN  
Musikverein „Harmonie“  
 
VORANZEIGE 
Preisjass 
Am Samstag, 26. April 2025, veranstalten wir einen Früh-
lingspreisjass in der Wutachhalle Horheim. Der Einlass ist 
um 18.00 Uhr (Spielbeginn: 19.00 Uhr). Die Startgebühr 
pro Person beträgt 10 €. Es kann sich als Team (von 4 
Personen) oder auch als Einzelperson angemeldet wer-
den. Voranmeldung ist erwünscht, aber auch Abendkasse 
möglich.  
Kontakt: preisjass.horheim@gmx.de / WhatsApp: +41 
772365151.  
Während der Veranstaltung ist für das leibliche Wohl ge-
sorgt! Wir freuen uns über Ihr Kommen! 
 
 
SKI- UND WANDERCLUB 
 
Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern schöne und 
erholsame Ostertage! 
 
Wanderung "Hundwiler Höhenweg"  
Am Ostermontag, 21. April 2025, findet eine einfache 
Gipfelwanderung über offenes Wiesengelände von Gon-
ten/Ch über die Hundwiler Höhe hinunter nach Appenzell 
statt. Die Aussicht reicht durchgehend vom Appenzeller-
land über Alpstein und Säntis ins Alpenvorland und zum 
Bodensee. Von Appenzell geht es mit der Bahn (Bahn-
fahrt: 5,00 SFR) zurück nach Gonten. 
Strecke:  10 km / 4 Std. / 500 Hm 
Tourenleiter: Rainer Borsoi 
Abfahrt um 08.00 Uhr in Fahrgemeinschaften ab Parkplatz 
Bushaltestelle Horheim (bei der Tankstelle).  
Verpflegung aus dem Rucksack. 
Da Fahrgemeinschaften gebildet und Fahrer/innen mit 
Vignette benötigt werden, wird um Anmeldung beim Tou-
renleiter Rainer Borsoi ( 07744 / 5471) gebeten. 
 
VORANZEIGE 
Besichtigung und Nachmittagswanderung  
Als Bestandteil unserer neuen Themenwanderung findet 
am Freitag, 25. April 2025, eine Besichtigung/Führung 
auf der Kompostierungsanlage und Recyclinghof Ettikon 
statt.  
Wir erhalten dort Einblicke in die Aufgaben und Arbeits-
weisen. Dauer ca. 1,5 Std. Danach unternehmen wir noch 
eine ca. 1-stündige Wanderung in der Nähe von Ettikon. 
 

Abfahrt in Fahrgemeinschaften um 13.30 Uhr beim Park-
platz Bushaltestelle Horheim (bei der Tankstelle). 
Tourenleiterin: Sonja Göbel 
 

Da die Teilnehmerzahl bei der Besichtigung begrenzt ist, 
wird um Anmeldung unter  07746 / 1226, Sonja Göbel, 
gebeten. 
 
 
 
 

VfR HORHEIM-SCHWERZEN 
 
Spielplan 
 

I. Mannschaft Donnerstag, 17.04.2025, 19.30 Uhr 
SG Höch.-Häus.-St. Blasien - VfR 
Spielort St. Blasien 
Samstag, 19.04.2025, 16.00 Uhr 
FC Bergalingen - VfR 

Damen Montag, 21.04.2025, 15.00 Uhr 
FC Schönau - VfR 
Pokalspiel 

 
 

 

O F T E R I N G E N 
 

 
 
RADSPORTVEREIN  
„Frisch auf“ 
 
Rückblick Preisjass-Turnier 
Am vergangenen Samstag wurde in geselliger Runde flei-
ßig gejasst – an mehreren Tischen wurde um Punkte, 
Preise und natürlich auch um die Ehre gespielt. 
 

Herzlichen Glückwunsch an Sonja Güntert (beste Jasse-
rin) und Franz Güntert (bester Jasser). Die Rote Laterne 
ging an Niklas Nüssle, der sie mit Humor entgegennahm. 
 

Ein herzliches Dankeschön gilt den großzügigen Preis-
Spendern. Ebenso danken wir allen Teilnehmern, die für 
eine tolle Atmosphäre gesorgt haben. Ein ganz besonde-
rer Dank geht an Silvia und Achim Jehle, die das Turnier 
mit viel Engagement organisiert und uns den ganzen 
Abend über bestens versorgt haben. 
Es war ein spannender Wettbewerb und ein gelungener 
Abend – wir freuen uns schon auf das nächste Mal. 
  
VORANZEIGE 
Wandern in den Mai 
Am Mittwoch, den 30. April 2025, treffen wir uns um 
18.00 Uhr am Lindenbaum und laufen gemeinsam zum 
Landgasthof Hirschen in Untermettingen. Dort lassen wir 
den Abend bei einem gemütlichen Beisammensein und 
gutem Essen ausklingen – das gemeinsame Abendessen 
ist ab ca. 20.00 Uhr geplant. 
Alle sind herzlich eingeladen mitzukommen – ob zu Fuß 
oder mit dem Auto. Wir freuen uns über jede und jeden, 
der dabei ist. 
 

Wichtig: Damit wir im Gasthof ausreichend Plätze reser-
vieren können, bitten wir alle, die beim Abendessen da-
bei sein möchten, sich bis spätestens Sonntag, 27. April 
2025, anzumelden – am besten direkt bei Andreas Merk 
( 9297483 oder per WhatsApp: 0162 7539478). 
Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit Euch. 
 
 
 
 

mailto:preisjass.horheim@gmx.de
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S C H W E R Z E N 
 

 
 
MUSIKVEREIN 
 
• Freitag, den 18. April 2025 

Keine Probe – Feiertag! 
 
 
NARRENZUNFT  
"Gwaag" 
 
VORANZEIGE 
Einladung zur Generalversammlung  
Am Samstag, den 26. April 2025, findet um 19.00 Uhr in 
der Zunftstube der Narrenzunft Gwaag in Schwerzen un-
sere Generalversammlung statt. 
 

T A G E S O R D N U N G 
 

1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesord-
nungspunkte durch unsere beiden 1. Vorstände 

2. Totenehrung 
3. Tätigkeitsbericht der 1. Vorstände 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Bericht des Kassierers 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Ehrungen 
8. Entlastung der Vorstandschaft 
9. Neuwahlen der kompletten Vorstandschaft 
10. Bericht der Abteilungen Maskenträger, Trommler 
11. Vorschau auf das kommende Jahr 
12.  Wünsche und Anträge, freie Aussprache 

 
 

 

W U T Ö S C H I N G E N 
 

 
 
NARRENZUNFT  
"Frösche" 
 
VORANZEIGE 
Generalversammlung 
Unsere diesjährige Generalversammlung findet am Frei-
tag, den 09. Mai 2025, um 19.00 Uhr, im Gasthaus Adler 
in Schwerzen, statt. 
 

T A G E S O R D N U N G 
 

1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des Zunftmeisters 
4. Bericht der Schriftführerin 
5. Bericht des Kassiers 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Ehrungen  
8. Danksagungen 

9. Entlastung der Vorstandschaft 
10. Neuwahlen: 

2. Vorstand 
Schrift-und Protokollführer 

11. Wünsche und Anträge 
12. Vorschau 

 

Wünsche und Anträge müssen bitte bis zum 25.04.2025 
an Steffen Siehler oder Patrick Lampert gestellt werden. 
 
 
SIEDLERGEMEINSCHAFT 
 
Frohe Ostern 
Ostern erinnert uns an den Frühling, an Neubeginn und an 
Gemeinschaft. Der Osterhase hat uns gesagt, dass er die-
ses Jahr keine Eier versteckt, sondern gute Laune! Das 
Vorstandsteam wünscht Euch und Euren Familien ein fro-
hes Osterfest! 
 
 
SPORTVEREINIGUNG 
 
Spielplan 
 

I. Mannschaft Donnerstag, 17.04.2025, 20.00 Uhr 
SpVgg - SV Rheintal 
Montag, 21.04.2025, 15.00 Uhr 
FC Hauingen - SpVgg Wutöschingen 
Bezirkspokal 

Damen Montag, 21.04.2025, 15.00 Uhr 
SpVgg - SV Unteralpfen 
Bezirkspokal 

 
 
TURNVEREIN 
 
Zeltlager 2025 
Unser Zeltlager findet von Montag, 04. August bis Sonn-
tag, 10. August 2025, in Reckingen statt. Mit den Anmel-
dungen werden wir nach Ostern starten.  
Infos kommen über das Amtsblatt! 
 
WANDERGRUPPE 
Wanderung „Gurtweil – Haselbach-Wasserfälle“ 
Am Ostermontag, den 21. April 2025, starten wir beim 
Sportplatz in Gurtweil und gehen in Richtung Bürglen zum 
unteren Haselbach-Wasserfall. An der Hasel entlang wan-
dern wir zu den drei weiteren Wasserfällen bei Aispel. 
Nach einer kurzen Vesperpause gelangen wir über den 
Hungerberg zurück zum Ausgangspunkt. 
Verpflegung aus dem Rucksack. Der Abschlusshock fin-
det beim Campingplatz Gurtweil in der Gaststube zur 
Schlücht statt. 
Treffpunkt:   13.00 Uhr, Alemannenhalle  
Strecke:   3 Std. / ca. 11 km / 250 Hm 
Wanderleitung:  Ulla Raißer 
 

Für alle weiteren Infos und zur Bildung von Fahrgemein-
schaften bitte bei Alrun Böthling ( 07746 / 733), melden. 
Interessierte Wanderinnen und Wanderer sind herzlich 
willkommen! 
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Geflügelauslieferung 
Junghennen usw. bitte vorbestellen! 
Dienstag, 22.April 2025 und 
Dienstag, 20. Mai 2025 
Wutöschingen, Gasthaus Ochsen 12.30 Uhr 
Schwerzen, Rathaus          12.45 Uhr 
 

Geflügelzucht J. Schulte, Tel. 05244/8914,  
www. gefluegelzucht-schulte.de 

Platzierungswünsche können aus um-
bruchtechnischen Gründen nur als „Wün-
sche“ und nicht als Bedingung entgegen-

genommen werden. 
 

Wir bitten unsere Inserenten 
um Verständnis. 
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Landmetzgerei N. Jülg GbR 
-Selbstvermarktungsbetrieb- 

& Party-Service 
Linsenbodenhof 1 

79793 Wutöschingen-Horheim 
Telefon 07746/96734 

 

Fleisch- und Wurstwaren direkt vom Bauernhof! 
 

18.04.2025 bis 22.04.2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ÖFFNUNGSZEITEN 
 

Dienstag        09.00 – 13.00 
Freitag           09.00 – 18.00 

                  Samstag        08.00 – 13.00 
 
 

Wir wünschen allen frohe Ostern! 

halbe Schweine  1 kg     3,90 
Schweineschnitzel 100 g 0,88 
paniertes Schnitzel 100 g  0,88 
Bauchspeck, eingelegt  100 g 0,88 
Hackfleisch, gemischt 100 g     0,98 
Rinderhackfleisch 100 g  1,28 
Schäufele, 100 g     1,08 
im Beutel fertig gegart 
Rinderbraten 100 g 1,69 
Suppenfleisch, 100 g 0,88 
Leiter mit Knochen 

 
Diese Woche gibt es Kalbsfleisch. 

 

Grillwaren halten wir für Sie bereit. 
 

Gründonnerstag haben wir von 09.00 – 18.00 
Uhr geöffnet.  

Samstag normale Öffnungszeiten. 
 
 
Hackfleisch Bolognese und Schweinege-
schnetzeltes, Rindergulasch 
in der 400 gr. Dose 100 g 1,30 
Fleischkäse 100 g 0,78 
Fleischkäsebrät  100 g 0,78 
zum selberbacken 
Wienerle 100 g 0,99 
Käsegriller  100 g 1,08  
Bauernschüblig 1 Paar 2,20 
Schinkenaufschnitt  100g 1,59 
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Neue Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, Samstag von 09.00 Uhr - 12.30 Uhr 

 

Nachmittags nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel.: 07746/5279 
 

Hauptstraße 4a, 79793 Wutöschingen / www.Raumausstattungen-Maier.de /  07746/5279 
 

Bodenbeläge  Dekorationen 
Teppiche  Gardinen 
Heimtextilien  Sonnenschutz 
Parkett   Raum Akustik 

http://www.raumausstattungen-maier.de/
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Ich suche ein Mehrfamilienhaus zum kaufen, 
als Kapitalanlage ab 4 Wohneinheiten im 
Umkreis von Wutöschingen.  
Chiffre: 15/2025 

Suche dringend eine Zweiraumwohnung 

bis 600€ Warmmiete bin 39 Nichtraucher 

Tel. 0173 / 8495630 

Kennt mich jemand?  
 
Diese braun getigerte Katze  
bzw. dieser Kater streift seit 
mehreren Wochen täglich 
durch das Gebiet der 
Lauchringerstraße in  
Horheim. 
 
Melden Sie sich bitte unter der  07746 / 
852-29 wenn Sie das Tier kennen. 

Biete Nachhilfe  
für Mathe an für die Klassen 1-10.  
Bei Interesse telefonisch melden:  
0176 / 87993739 
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Wie funktionieren Chiffre-Anzeigen? 
Chiffre-Anzeigen werden vom Inserenten gewählt, 
wenn dieser nicht namentlich als Inserent in Erschei-
nung treten möchte und auch keine Kontaktinformati-
onen wie eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Ad-
resse veröffentlichen will. Der Inserent erhält mit der von 
der Gemeinde auftragsbezogenen Chiffre-Nummer 
sozusagen ein anonymes Postfach bei der Gemeinde, 
an das die Zuschriften gesandt werden können. Der 
Anzeigentarif erhöht sich dabei nicht. 
Zuschriften bei Brief 
Wer auf eine Chiffre-Anzeige antwortet, sollte die 
Chiffre-Nummer außen und gut lesbar auf den Briefum-
schlag schreiben, damit die Gemeinde die Zuschrift an 
den Auftraggeber weiterleiten kann. 
Zuschriften per Mail 
Anstatt mit einem Brief kann auch per Mail auf eine 
Chiffre-Anzeige geantwortet werden. Hier sollte dann 
die Chiffre-Nummer im Betreff stehen. 
Die E-Mail wird dann von der Gemeinde ausgedruckt 
und dem Inserenten per Post zugesandt. Die E-Mail-Ad-
resse  hierfür lautet: amtsblatt@wutoeschingen.de. 
Zuschriften werden einmal wöchentlich weiter-
geleitet 
Einmal wöchentlich werden die bis dahin in der Ge-
meinde eingegangenen Zuschriften an den Auftragge-
ber weitergeleitet. 
Große Vertraulichkeit 
Der Verlag verpflichtet sich, keinem Dritten die Identität 
des unter Chiffre inserierenden Auftraggebers zu offen-
baren. 

Mit Sicherheit für Sie da … 

… wenn wir Sie finden !!! 

Ist Ihre Hausnummer  
gut erkennbar? 

Im Notfall kann das für rasche Hilfe le-
benswichtig sein! 

Darüber hinaus erleichtern Sie die Arbeit 
der Postboten und Ihrer Zeitungszusteller! 
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